
G E S C H Ä F T S B E D I N G U N G E N

Hinsichtlich Menge und Gewicht sind die Feststellungen bei  Abgang
maßgebend.  Natürlicher  Gewichtsschwund  geht  stets  zu  Käufers
Lasten. Etwaige  Differenzen sind sofort bei Empfang anzuzeigen und
mit  amtlichen  Unterlagen  über  Voll-  und  Leerverwiegung  bzw.
Auszählung zu belegen. Evtl. Mängelrügen sind sofort, allerspätestens 12
Stunden  nach  Ankunft  der  Sendung  an  dem  dem  Verkäufer
angegebenen  Bestimmungsort,  per  Draht  geltend  zu  machen  bevor
ganz oder teilweise entladen ist. Spätere Reklamationen mit oder ohne
Gutachten,  werden  nicht  anerkannt.  Bei  Beanstandungen  kann  nur
Anspruch  auf  Wandlung  entstehen.  Ansprüche  auf  Ersatzlieferung,
Minderung und Schadenersatz sind ausgeschlossen. Kauf gegen Besicht
schließt jede Qualitätsreklamation  aus.  Im Falle  höherer Gewalt  z.B.
Witterungsschaden,  Streiks,  Pflückverbote  ist  der Verkäufer  vom
Lieferungsvertrag  entbunden,  sofern  diese  Umstände  vor  dem
Verladungstermin  eintreten.  Exportverbote  im Lieferungslande lösen
bestehende,  nicht  erfüllte  Lieferungsverträge  mit  dem  Tage  des
Inkrafttretens.  Die  Ware  bleibt  bis  zur  vollständigen  Bezahlung
sämtlicher aus  dem Kaufvertrag  entstandenen Forderungen Eigentum
des Verkäufers.  Im Falle  der Weiterveräußerung der Ware durch den
Käufer,  tritt  der  Käufer  hiermit  die  hierdurch  entstandenen
Forderungen gegen seine Abnehmer zur Sicherung an den Verkäufer
in Höhe seines Anspruchs ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an.
Der Käufer ist zur Einziehung seiner Forderung trotz der Abtretung
berechtigt.  Soweit  der  Käufer  den  Gegenwert  kassiert  oder  diesen
selbst  einzieht,  geschieht  dies  treuhänderisch  für  Rechnung  des
Verkäufers, dem der Erlös bis zur Höhe seiner Forderung zusteht und
dem der Erlös insoweit abzuliefern ist. Sämtliche getätigten Geschäfte
verpflichten uns sowie unsere Auftraggeber nur bei guten Referenzen.
Diese Bedingungen sind für alle mit uns und/oder durch uns getätigte
Geschäfte  ausschließlich  maßgebend.  Gerichtsstand  ohne  Rücksicht
auf Höhe des Betrages ist Lahr/Schw.
In  Erweiterung  gelten  die  von  der  Bundesarbeitsgemeinschaft
Gartenbau  zusammengestellte  "Geschäftsbedingungen  beim
Verkehr mit Obst und Gemüse" (Codewort hierzu: Cofreurop).
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